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§ 23 FVwGG 2012 Veröffentlichung
der Entscheidungen

 FVwGG 2012 - Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen hat die Erkenntnisse und Beschlüsse des

Bundesfinanzgerichtes (Volltexte, soweit vorhanden Rechtssätze) der Öffentlichkeit im Internet unentgeltlich

zugänglich zu machen.

(2) Bei der Verö2entlichung sind personenbezogene Daten nur soweit unkenntlich zu machen, als es die berechtigten

Interessen der Parteien an der Geheimhaltung dieser Daten gebieten (wie etwa Umstände des Privat- und

Familienlebens, Steuergeheimnis), ohne hiedurch die Verständlichkeit der Entscheidung zu beeinträchtigen.

(3) Eine Verö2entlichung hat zu unterbleiben, wenn im Einzelfall wesentliche Interessen der Parteien oder wesentliche

öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Veröffentlichung von Formalbeschlüssen kann unterbleiben.

(4) Der Ausschluss der Verö2entlichung ist von jenem Organ, das die Entscheidung getro2en hat, zu verfügen. Dieses

hat bei zu verö2entlichenden Entscheidungen festzulegen, welche personenbezogenen Daten unkenntlich zu machen

sind; die Festlegung kann bei einem Senat einem Mitglied ganz oder teilweise übertragen werden.

(5) Ausführende Regelungen sind in der Geschäftsordnung zu treffen.

( 6 ) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung nähere

Bestimmungen im Hinblick auf technische Standards der Entscheidungsdokumentation festzulegen.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999
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